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 Veröffentlicht am 08.02.1956

Norm

AHG §1 Cd13

Rechtssatz

Verweigerung der Nachzahlung von Dienstbezügen durch die Gemeinde Wien, wenn Krankenschwester wegen

Verbrechens verurteilt und deshalb entlassen wurde und nachher im Wiederaufnahmeverfahren das Strafurteil

beseitigt wurde. Unterlassung von Rechtsmitteln. Kein Ersatzanspruch für psychischen Schaden aus freiwillig

übernommener geringerer Dienstverwendung (Krankenschwester - Bedienerin).
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